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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

 

anlässlich der Ministerpräsident*innen-Konferenz am Sonntag, den 13.12.2020 informiere ich 

Sie, welche Regelungen für die Kindertagesbetreuung in Bremen aktuell gelten. 

 

Nach wie vor arbeiten die Kitas im „eingeschränkten Regelbetrieb – Stufe 1“, das heißt, dass 

die Kitas grundsätzlich für alle Kinder offen sind, soweit es nicht ferienbedingte Schließzeiten 

gibt. Das entspricht aktuell dem Vorgehen der meisten Bundesländer, insbesondere unserer 

Nachbarländer. 

 

Allerdings hat die Bundeskanzlerin die nun getroffenen Entscheidungen auch mit dem Appell 

verbunden, dass Kinder bis zum 10.01.2021, wann immer möglich, zu Hause betreut werden 

sollen. Der Bundesgesetzgeber plant für diese Situation, dass für Eltern zusätzliche Möglich-

keiten geschaffen werden, um für die Betreuung der Kinder bis zum 10.01.2021 bezahlten Ur-

laub nehmen zu können. Die Verantwortung dafür liegt beim Bundesgesetzgeber.  

 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal in Erinnerung rufen, was der eingeschränkte Regel-

betrieb für Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte bedeutet:  
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 Kürzungen im Betreuungsumfang sind möglich. Haben Sie bitte Verständnis, dass dies 

stärkere Einschränkungen durch Quarantänefälle oder Gruppen- und Kitaschließungen 

reduzieren soll.  

 Wenn möglich lassen Sie Ihr Kind zu Hause, wenn ein Angehöriger im gleichen Haus-

halt getestet wurde und das Ergebnis noch ausstehend ist. Lassen Sie Ihr Kind immer 

dann zu Hause, wenn es Fieber, Halsschmerzen und Husten hat.  

 Die Corona-Verordnung nimmt Kinder unter 14 Jahren von den Kontaktbeschränkun-

gen aus. Kinder aus mehr als zwei Haushalten können weiterhin miteinander spielen, 

Erwachsene müssen voneinander Abstand halten. 

 Wir wissen um die Belastung von Eltern. Wir können die Krise nur gemeinsam bewälti-

gen durch eigenverantwortliches und solidarisches Handeln von allen.  

 

 

 

Ich wünsche Ihnen in diesen schweren Zeiten besinnliche Weihnachtstage und einen guten 

Übergang in das neue Jahr!  

 

 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Jablonski 
Leiter der Abteilung Frühkindliche Bildung, Förderung von Kindern und Fachkräfteentwicklung 
 


